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Rahmen der Immunantwort auf
eine Impfung auftreten können,
wiezumBeispiel lokaleReaktionen
an der Einstichstelle, Fieber und
grippeartige Beschwerden. Auf-
grund der Anwendbarkeit des
Impfschadengesetzes besteht für
Arbeitgeber, die Covid-19-Impfun-
gen im Betrieb ermöglichen, ein
sehr geringes Haftungsrisiko. Eine
allfälligeHaftungkönntedurch ein
Auswahlverschulden begründet
sein, wenn der Arbeitgeber für die
betrieblichen Impfungen eine un-
taugliche bzw. für die Tätigkeit
nicht zugelassene Person ausge-
wählt hat.

Michaela Nill ist Rechtsanwältin
und Partnerin bei SCWP in Linz.

register (elektronischer Impfpass)
sicherzustellen.

Empfohlene Impfungen wie die
Covid-19-Impfung liegen auch im
öffentlichen Interesse,weshalbder
Bundfürdamitzusammenhängen-
de Impfschäden Ersatz nach dem
Impfschadengesetz leistet. Aus-
schlaggebend für das Bestehen ei-
nes Anspruchs nach dem Impf-
schadengesetz ist nach der Judika-
tur des Verwaltungsgerichtshofs,
dass zumindest ein wahrscheinli-
cherZusammenhangzwischender
Impfungundder gesundheitlichen
Beeinträchtigung besteht und die-
se auch eine gewisse Erheblich-
keitsschwelle erreicht. Kein An-
spruch besteht hingegen bei „nor-
malen“ Impfreaktionen, die im

zinstudenten, diplomierte Pflege-
personen und Sanitäter – unter be-
stimmten Voraussetzungen – zur
Impfung bzw. deren Vorberei-
tungshandlungen berechtigt sind.
Ein Aufklärungsgespräch ist auf
Grundlage des vom Impfwilligen
ausgefülltenAufklärungs- undDo-
kumentationsbogens zu führen,
nachwelchemdie Einwilligung zur
Impfung erteilt werden kann.

Auch das Vorliegen von Aller-
gien, Vorerkrankungen bzw. Arz-
neimittelunverträglichkeiten wird
dadurch abgefragt, um beurteilen
zu können, ob die Impfung gefahr-
los möglich ist.

ImAnschluss an die Impfung ist
die Speicherung der durchgeführ-
ten Impfungen im zentralen Impf-

Mitarbeiter und der Dokumentati-
on der Impfung im elektronischen
Impfpass in jedem Betrieb ein
Impfkoordinator ernannt werden
muss, welcher für das organisato-
rischeundpersonelle Setupderbe-
trieblichen Impfungen zuständig
ist. Die Umsetzung einer betriebli-
chen Impfstraße ist mit einem al-
lenfalls vorhandenen Betriebsrat
abzustimmen.

Impfungen unterliegen dem
Arztvorbehalt gemäß § 2 ÄrzteG,
weshalbeine ImpfungdurchNicht-
Ärzte grundsätzlich rechtswidrig
und strafbar ist. Anlässlich der Co-
ronapandemie wurde dieser Arzt-
vorbehalt jedoch gelockert, wes-
halb insbesondere auch pensio-
nierte Ärzte, Turnusärzte, Medi-

D ie Auswirkungen der Coro-
napandemie auf die Ar-
beitswelt sind immens. Mit

betrieblichen Impfstraßen wollen
viele Unternehmen die Durchimp-
fung ihrer Belegschaft beschleuni-
gen, insbesondere größere export-
orientierte Unternehmen stehen
dafür bereits in den Startlöchern.

Impfungensindmangelsgesetz-
licher Impfpflicht freiwilliger Na-
tur. Da die Abwicklung und Orga-
nisation der Covid-19-Impfungen
in der Verantwortung der Bundes-
länder liegt, sind die organisatori-
schen Voraussetzungen für be-
triebliche Impfstraßen unter-
schiedlich geregelt. Bundesweit
einheitlich ist jedoch vorgesehen,
dass neben einer Registrierung der
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Warum häufig ausländisches
Erbrecht angewendet wird
Abgestellt wird auf den gewöhnlichen Aufenthaltsort des Erblassers
LINZ/WIEN. Eine gebürtige Kärntne-
rin, mit einem Briten verheiratet,
lebte mehrere Jahre in Großbritan-
nien und Südafrika, später wieder
inÖsterreich,wosie auchstarb. Ihr
Vermögen, geparkt in einer briti-
schen Stiftung, vermachte sie ei-
nem österreichischen Tierschutz-
verein. Ihren in Großbritannien
und den Niederlanden lebenden
Enkelinnen vererbte sie nichts. In
ihrem Testament ordnete sie an,
dass das Verlassenschaftsverfah-
ren nach britischem Recht abgewi-
ckelt werden sollte.

Die EnkelinnenklagtendenTier-
schutzverein auf Zahlung des
Pflichtteils. Das englische Recht,
das keinen bedarfsunabhängigen
Pflichtteil vorsieht, dürfe nicht an-
gewendet werden. Dieser Sachver-
halt hat kürzlich den Obersten Ge-
richtshof beschäftigt (2 Ob 214/
20i) – dasHöchstgericht hat ausge-
sprochen, dass die Verfügungen
der Erblasserin gültig sind.

„Die Erbrechtsverordnung der
EU 2015 hat Verlassenschafts-
verfahren stark vereinfacht“, sagt
Franz Haunschmidt, Erbrechts-
experte und Partner in der Linzer
Kanzlei HMTP. Habe früher der
Erblasser etwa Immobilien in drei
Staaten besessen, seien auch drei
Verfahren eröffnet worden. Seit
2015 gebe es nur noch ei-
nen Gerichtsort: „Ange-
knüpft wird nun an den
gewöhnlichen Aufent-
haltsort des Erb-
lassers“, sagt
Haun-
schmidt.

Allerdings sei im Gesetz eine
Ausnahme vorgesehen, die auch in
der genannten Entscheidung zum
Tragen kommt: So könne der Erb-
lasser testamentarischregeln,dass
das Recht seines Heimatlandes he-
rangezogenwird.Angeknüpftwird
hieralsoandieStaatsbürgerschaft.

Vorsicht bei Leben im Ausland
Dieses Wissen sei etwa für Öster-
reicher,die ihrenLebensabendim
wärmeren Süden verbringen,
wichtig: „Personen, die auf Mal-
lorca leben, wissen nicht, dass
im Falle ihres Todes automa-
tisch spanisches Recht angewen-
det wird“, nennt Haunschmidt
ein Beispiel. Er empfiehlt, Er-

kundigungen über die jeweilige
Rechtslage einzuholen und gege-
benenfalls Änderungen im Testa-
ment vorzunehmen.

Das Pflichtteilsrecht kommt in
Österreich nur bei Vorliegen eines
Testaments oder bei einer Übertra-
gung des Vermögens zu Lebzeiten
zur Anwendung. Einen Anspruch
haben nur die Nachfahren (Kinder,
Enkel) undEhepartner, nichtdie El-
tern. Die Höhe berechnet sich nach
der Hälfte der gesetzlichen Erb-
quote. Eingetragene Partner sind
Ehepartnerngleichgestellt. „FürLe-
bensgefährten gibt es keinen
Pflichtteilsanspruch. Einen gesetz-
lichenAnspruchgibt esnur inAus-
nahmefällen“, sagt Haunschmidt.

Wer seinen Lebensabend auf Mallorca verbringt, sollte sich erkundigen, ob die
geltende Rechtslage auch in seinem Sinne ist. (dpa, cityfoto)

muss binnen 72 Stunden ge-
löscht werden. Der Geschäftsin-
haber hat die Videoüberwachung
durch Hinweisschilder zu kenn-
zeichnen und die Verarbeitungs-
vorgänge – außer im Fall der rei-
nen Echtzeitüberwachung – zu
protokollieren. Die Hinweisschil-
der müssen so angebracht wer-
den, dass sie vor Betreten des
überwachten Bereichs erkannt
werden. Der Verantwortliche
mussaußerdemgeeigneteDaten-
sicherheitsmaßnahmen ergrei-
fen und verhindern, dass Unbe-
fugte Zugang zur Videoüberwa-
chung bekommen.

Wenn der Verdacht besteht,
dassdieVideoüberwachungnicht
rechtmäßig ist, kann Beschwerde
andieDatenschutzbehörde erho-
benwerden. Bei einem rechtswid-
rigen Eingriff in die Privatsphäre
kannderBetroffenezivilrechtlich
verschuldensunabhängige Unter-
lassungsansprüche durchsetzen
und/oder eineeinstweiligeVerfü-
gunggegendenVerantwortlichen
erwirken und damit die weitere
Videoüberwachung verhindern.

Jeden ersten Freitag im Monat
wird eine aktuelle rechtliche Fra-
gestellung von der Oberösterrei-
chischen Rechtsanwaltskammer
beantwortet. Auch Sie sind einge-
laden, uns Fragen zu schicken.
Senden Sie uns Ihre E-Mail an:
wirtschaft@nachrichten.at

D urch die Datenschutz-
grundverordnung
(DSGVO) wurden 2018 im

Datenschutzgesetz neue Rege-
lungen geschaffen. Die Überwa-
chung eines Parkplatzes durch
den Geschäftsinhaber (Verant-
wortlicher) ist nur dann zulässig,
wenn überwiegende Interessen
des Verantwortlichen oder eines
Dritten bestehen und Verhältnis-
mäßigkeit gegeben ist. Wenn der
gleiche Schutzzweck durch ein
gelinderes Mittel ebenfalls er-
reicht werden kann, darf also kei-
ne Videoüberwachung vorge-
nommen werden.

Zulässig ist eine Videoüberwa-
chung etwa dann, wenn sie für
den vorbeugenden Schutz von
Personen oder Sachen an öffent-
lich zugänglichen Orten, die dem
Hausrecht des Verantwortlichen
unterliegen, erforderlich ist und
beispielsweise bereits eine
Rechtsverletzungen erfolgt ist.
Darunter fällt auch die wider-
rechtliche Benützung eines Park-
platzesdurchPersonen, die keine
Kunden sind. Der öffentliche
Raum, wie ein öffentlicher Geh-
steig, darf nur insoweit erfasst
werden, als dies zur Überwa-
chung unumgänglich ist.

Die Videoüberwachung muss
für den Fall, dass Bilder aufge-
zeichnet werden, der Daten-
schutzbehörde gemeldet wer-
den. Die Videoaufzeichnung

Ist Videoüberwachung
erlaubt?

DIE AKTUELLE RECHTSFRAGE
VON DER RECHTSANWALTSKAMMER

Ein Geschäftsinhaber hat vor seiner Auslage eine Kamera ange-
bracht, um die Aktivitäten auf dem ihm zugewiesenen Parkplatz
zu überwachen. Davor und dahinter befinden sich zwei Gehsteige.
Ist das Filmen von Privatpersonen ohne ihre Zustimmung erlaubt?

?
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Ihr kompetenter Partner bei sämtlichen Rechtsfragen!


